
Forderungen in der Tarifrunde des Entgelttarifvertrages Sicherdienstleistungen in Mecklenburg-

Vorpommern 

 

Laufzeit: 2 Jahre (01.01.2021-31.12.2022) 

 

– Entgelttarifvertrag Sicherheitsdienstleistungen M-V – 

 

1.  Erhöhung der §3 Stundenlöhne auf: 

EG 01.01.2021 01.01.2022 

1 Hilfsarbeiten, angelernte Tätigkeiten 11,40 € 12,00 € 

2 Angelernte Tätigkeiten mit Erschwernissen 

oder erhöhten Anforderungen und 

Qualifizierter Sicherheitsmitarbeiter 

11,80 € 12,40 € 

3 Qualifizierter Sicherheitsmitarbeiter mit 
Erschwernissen oder erhöhten Anforderungen 

und Sicherheitsmitarbeiter mit Berufsabschluss 

(2-jährige Ausbildung) oder 
abgeschlossener Fortbildungsprüfung 

(IHK) 

12,80 € 13,40 € 

4 Sicherheitsmitarbeiter mit Berufsabschluss 

(3-jährige Ausbildung) 
13,80€ 14,40 € 

5 Meister 17,10 € 17,70 € 

 

2.  Modifizierungsbedarf der folgenden Formulierung: 

„Ansprüche auf Vergütung nach den Entgeltgruppen 2, 3, 4 und 5 bestehen nur, sofern die 

Leistungsbeschreibung bzw. Leistungsanforderung des Auftraggebers die genannte 
Qualifikation bzw. Funktion ausdrücklich fordert.“ 

 

3.  Herauslösen im §4 Zulage des Punktes 3. Team-/Schicht-/Objektleiter wie folgt: 

§4 a) Team-/Schicht-/Objektleiter 

1. Sicherheitsmitarbeiter, die als Team- oder Schichtleiter mit der Dienstaufsicht betraut sind  

0,75 € 

2. Sicherheitsmitarbeiter, die als Objektleiter mit der Dienstaufsicht betraut sind       

1,00 € 

§4 b) weitere Zulagen 

Die folgenden Zulagen werden pro Stunde […] vergütet werden. 

 
1 Diensthundeführer […] 

 
4.  Erhöhung der Zulage §4.4. Sicherheitsmitarbeiter in Flüchtlingsunterkünften und –

einrichtungen auf 1,00 € 



 
5.  Erhöhung §5 Gehälter/ monatlicher Festlohn um 4 % zum 01.01.2021 und nochmals 

4 % zum 01.01.2022 auf 5 € gerundet 
 
6.  Streichung des folgenden Satzes im §6 Zuschläge: 
 

Für Sicherheitsmitarbeiter der Entgeltgruppe I beträgt davon abweichend der Nachtzuschlag 5 

% des tariflichen Stundenlohns gemäß § 3. 

 
 
 
 

Anhang – Auszubildende und Berufsausbildung – 

 
 
7.  Erhöhung der §4 Ausbildungsvergütung um je 150,00 € zum 01.01.2021 
 
8.  Erhöhung des §7 Urlaubes um je einen Tag für alle unter 18-Jährige 
 
 
 
 

Anhang – Militärische Anlagen und Liegenschaften – 

 
 

9.  Erhöhung des §3 Stundenlohn um 6,9 % zum 01.01.2021 und nochmals zum 
01.01.2022  

 
10.  Erhöhung folgender Zulagen im §4 Funktionszulagen  

 
1.  Leistungs-/Tätigkeitszulage: Erhöhung der Zulage ab 2021 auf 1 € 

2.1. Sicherheitsmitarbeiter als Diensthundeführer (a. und b.): Erhöhung der Zulage ab 2021  

 auf 2 € 

 
11.  Einführung folgender Zulagen im §4 Funktionszulagen  

 
2.1. (neu) Sicherheitsmitarbeiter als Diensthundeführer: 

c) mit beschränkter Befugnis (EBF): 1 € 

3.   [… alt 3.] 

4.   (neu) Sicherheitsmitarbeiter als Multiplikator erhalten je geleistete Ausbildungsstunde 3€ 

5.   (neu) Dienst in persönlicher Schutzausrüstung 0,80 €  

6.   […alt 4.] 

7.   [… alt 5.] 

8.   (neu) Die nachstehenden Funktionszulagen werden pauschal monatlich gezahlt. 

8.1. (neu) Sicherheitsmitarbeiter als Objektausbilder: 

a) bis 20 Mitarbeiter  120,00 € 

b) 21 bis 30 MA   180,00 € 

c) ab 31 MA   240,00 € 

 



8.2. (neu) Sicherheitsmitarbeiter als Objektleiter: 

a) bis 20 Mitarbeiter  85,00 € 

b) 21 bis 30 MA   120,00 € 

c) ab 31 MA   160,00 € 

 

12.  Beginn der Zahlung des Nachtschichtzuschlages im § 5 Zeitzuschläge von 22.00 Uhr 

(bis 6.00 Uhr.) 

 

 

Anhang –  Feuerwehr  – 

 

13.  Erhöhung des §3 Stundenlohns zum 01.07.2021 und 01.04.2022 um 0,80 € pro Jahr 

14.  Differenzierung der Tätigkeiten (nach Qualifikationen und Ausübung) als Zulage-System  

 

Für bestandene Qualifikation  

 

a) Maschinist (Lehrgang und Führerschein) +0,20 € 

b) Gruppenführer + 0,20 € 

c) Zugführer + 0,20 € 

d) Löscherwart + 0,20 € 

e) Betriebssanitäter + 0,20 € 

f) B10er (Ausbilder der Feuerwehr) + 0,20 € 

 

Für die Ausübung der Tätigkeit 

 

g) Gasmesser + 0,20 € 

h) Höhenretter + 0,20 € 

i) Atemschutzgerätewart + 0,20 € 

j) Hauptatemschutzgerätewart +0,40 € 

k) Hauptgerätewart + 0,40 € 

l) Hauptgerätewart Höhenrettung + 0,40 €  

 

oder in Form eines Entgeltgruppen-Systems für die aufgeführten Bereiche 

 


